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— JAllgemeine

Schweizerische Militärzeitung.
Organ der schweizerischen Armee.

Mit den Beilagen: Literaturblatt (monatlich) und Mitteilungen der Eidg. Militärbibliothek (vierteljährlich).
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Die Führertätigkeit der Brigade-
und Regimentskommandanten der Artillerie.

Ueber die Gefechtstätigkeit der höheren Artillerieführer

herrscht immer ein bischen Streit. Sie läßt
sich auch in Reglementen und Vorschriften kaum
kurzer Hand in einige wenige Sätze bannen. Sie
wird nicht nur beherrscht von der gerade üblichen
Verwendungsart der Artillerie, sondern auch in
sehr starkem Maße beeinflußt von der Gliederung
der artilleristischen Einheiten, der Art ihrer
Zuweisung an die. Heereskörper und der Gestaltung
der Führerhierarchie. Auf diesen Umstand ist-
bereits in nachdrücklicher und glücklicher Weise
von Oberst Sonderegger in seinem, an der
Versammlung ostschweizerischer Artillerieoffiziere in
Wil gehaltenen Vortrage1) hingewiesen worden.
Die nachfolgenden Ausführungen wollen sich mit
den dort aufgestellten Thesen keineswegs in Widerstreit

setzen. Sie bezwecken eher einzelnes noch
weiter auszuführen, anderes zu ergänzen. Klarheit

ist jedenfalls nur zu erlangen, wenn diese

Fragen möglichst vielseitig erwogen und beleuchtet
werden.

Fürs erste ist einleitend festzustellen, daß über
das Verhältnis zwischen Truppenführer und
Artillerieführer, im Allgemeinen genommen, kaum
noch Meinungsverschiedenheiten bestehen. Auch
die reglementarischen Bestimmungen der verschiedenen

Heere lauten ziemlich übereinstimmend: der
erstere erteilt alsVorgesetzter die Gefechtsaufträge,
der letztere führt sie als Untergebener in des

ersteren Sinne aus.
Umstritten ist aber schon wieder, wie weit der

Auftrag des Truppenführers zu gehen hat, wie
eingehend er gehalten werden soll, über was alles
er sich auszusprechen hat. Die reglementarische
Formulierung lautet gemeinhin: der Truppenführer
bestimmt auf Grund seiner Erkundung, bei der
ihn der Artillerieführer unterstützt, Zeit, Ort und
Umfang des Artillerieeinsatzes. Demnach muß
der Truppenführerauftrag also Bestimmungen
enthalten über die zu beziehenden Stellungen, über
die Starke der einzusetzenden Artillerie, über den

') Siehe die Nummern 6 und 7, Jahrgang 1.913

dieser Zeitung: „Die Artillerie im Verbände der neuen
Division".

Gefechtszweck und die zu lösenden Aufgaben und
über den Zeitpunkt der Feuereröffnung. Das wird
aber alles sehr oft gar nicht möglich sein, selbst
die Aufgabenstellung wird sich nicht immer so

klipp und klar umschreiben lassen. Der Auftrag
wird daher bei aller Bestimmtheit doch wieder
verhältnismäßig allgemein lauten müssen. Es wird
auch Rücksicht auf die Persönlichkeit des Artillerieführers

zu nehmen sein. Damit tritt eigentlich in
den Vordergrund das genaue Unterrichten des

Artillerieführers über Lage und Gefechtsabsicht und
die Angabe des Zweckes, worauf es ankommt.
Erreicht wird dies wohl am zweckmäßigsten dadurch,
daß der Truppenführer seinen Artillerieführer in
die Verhältnisse „hineinwachsen" läßt, ihn schon
von Anfang an über Lage und jeweilige Absichten
auf dem Laufenden erhält, ihn an seinen
Erkundungen beteiligt und ihm bei der Entschlußfassung

Stimme gewährt.
Ueber die Beziehungen der Infanterieführung

zur Artillerieführung herrscht in den verschiedenen
Waffenreglementen bedenkliche Divergenz. Werden
Artillerieteile zur Lösung einer bestimmten
Gefechtsaufgabe einem Infanterie- oder Kavallerieverbande

zugewiesen, so sollte man meinen, es

müsse nun zwischen ihren Führern und jenen des
andern Waffenverbandes ein analoges Verhältnis
eintreten, wie ein solches zwischen oberster
Artillerieführung und Truppenführung einzutreten
hat. Auch der genannte Vortrag huldigt dieser
Anschauung. Dem ist aber nicht überall so.

Das deutsche Reglement will beide Waffen
ausdrücklich auf einander anweisen. Dieselben sollen
aber auch ohne besonderen Befehl ihre Maßnahmen
durch gegenseitiges Benehmen mit einander in
Einklang bringen. Der Artillerieführer ist somit dem
Infanterieführer nicht unterstellt. Nur dann, wenn
der Artillerieteil räumlich von seinem Verbände
getrennt werden muß, wird seine ausdrückliche
Unterstellung unter den Tnfanterieführer empfohlen.
In Frankreich ist man nur für eine Unterordnung
des Artilleristen unter den Auftrag, so daß die
Befehlsbefugnisse der Waffenvorgesetzten aufrecht
erhalten bleiben. Oesterreich!sehe Auffassung huldigt

der Anschauung, die einem bestimmten Waffen-
verbande zugewiesene Artillerie sei dem Führer
dieses Verbandes zu freier Verfügung unterstellt.
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